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Gefchäftshaus der Lebensverficherungs-Gefellfchaft »(iermanin: zu Stettin ““).

Arch. : [€;sz &" Buzckmamz.

polirte Granitfäulen erhalten hat, im Uebrigen aber eine \Vandbekleidung

von amerikanifchem \\'allnufsholze.

Die Koflen haben 400000 Mark betragen, was für 1qm be-

bauter Grundfläche etwa 550 Mark ausmacht.

Das Gefchä shaus der Lebensverficherungs-Gefell—

i'chaft »Germania« zu Stettin (Fig. 138 u. 139 “”) wurde

1864«65 von Ende & Baec/émann erbaut.

Daffelhe befitzt aufser dem Keller- und Erdgefchofs 3 Ober-

gefchoffe und enthält im Kellergefchofs die für die oberen Wohnungen

erforderlichen Kellerräume, fo wie Wohnungen für 2 Portiers. Im

Erdgefchofs liegen die Gefchäftsräume der Gefellfchaft, im I. Ober»

gefchoffe die Wohnung des Directors, während das II. und III. Ober-

gefchofs je eine Miethwohnung bildet.

Im Erdgel'chofs (Fig. 138) befinden ficli zwei getrennte Ein—

gänge, von denen der links gelegene mittels einer architektonifch

reich ausgebildeten Flurhalle mit der durch alle Gefchoffe gehenden

Treppe als Zugang für fämmtliche Wohnungen dient7 Während der

andere nur zu den Gefchäftsräumen führt. Letztere befiehen aus einer

ziemlich reich ausgebildeten Flurhalle,\’on welcher aus man links

zur Cafl'e und zu den beiden Gefchäftszimmern des Vorfitzenden der

Gefellfchaft, rechts zu dem grofsen gemeinfchaftlichen Arbeitsfaal

gelangt. An die Räume des Vorftandes fchliefst fich unmittelbar, im

Grundril'fe mit der Rückwand halbkreisförmig abfchliefsend, der in

reicher Decoration gehaltene Sitzungs— und Verfammlungsfaal an.

Neben dem gemeinfchaftlichen Arbeitsraume liegen feuerfichere Locale

für die Aufbewahrung von Documenten. Der Arbeitsraum hat eine

Grundfläche von reichlich 200 qm und hat zu 2„’3 ein Glasdach erhal-

ten, welches von armirten Eifenträgern getragen wird, fo dafs nur dort

gekuppelte eiferne Säulen fiehen, wo man genöthigt war, die Front-

166) Nach: ROMBERG’S Zeitfchr. i". pract. Bank. 1866, S. 287.

"“) Nach: Baugwks.-Zeitg. 1882, S. 241.
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wand des Quergebiiudes zu unterfangeu. Im Conferenz-Saale lleht der Sitz für den Vortragenden am

3iul'serllen Ende des Halbrunds. Dialer Saal befitzt rings an der Wand unten ein 2m hohes Paneel, oben

einen brillanten Fries und eine fehr fehöne, reich verzierte Decke. Das Gefchäfts—Local wird durch \Vaffer—

heizung erwärmt.

Die Verlicherungsgefellfchaft >>Germania« hat aufser diefem zu Stettin, ihrem

(iriindungsorte, gelegenen Verwaltungsgebäude für ihr Gefchäft in Berlin in den

jahren i879»«80 dafelbi‘t an der Ecke der Friedrich- und Franzöfifchen Strafse durch

Kay/br ("f r}. Groß/mim ein fehr fiattliches, in den Formen der deutfchen Renaiffance

durchgeführtes Bauwerk errichten laffen, in welchem aber nur ein verhältnifsmäfsig

geringer Theil für Zwecke der Gefellfchaft felbft beanfprucht, der weitaus gröfste

Theil vielmehr für offene Ladengefchäfte und Miethwohnungen benutzt wird. Es

können daher das Gefchäftshaus der >Ä}ermania« zu Berlin, gleich wie andere zu ähn—

lichen Zwecken von der Gefellfchaft in Strafsburg und Frankfurt a. M. errichtete

Gebäude hier anfser Acht gelaffen werden.

Das Gefchiiftshaus der Berlin-Cölnifchen Feuerverficherungs—Actien—Gefellfchaft

zu Berlin (Fig. 140157) ift nach dem bei einer Wettbewerbung mit dem Preife ge-

krimten Entwurf VVHIIÄ‘ÄS erbaut werden.

Der fehr ungünftig gefialtete Bauplatz hat eine Länge von 53,0 m bei einer mittleren Breite von nur

21„-‚ m und gel‘mttet dem Lichte einzig an den beiden fchmalen Fronten Zutritt. Es war daher eine Haupt—

l>edingung‚ die am meifteu des Lichtes bedürfenden Räume, alfo die Wohn- und Arbeitszimmer, an die

I.ichtfeiten zu legen. dagegen die 'l‘reppenhiiufer etc. an die dunkleren Stellen zu verweifen. Es hat denn

auch dies im vorliegenden Grundriffe die vollfte Berückfichtigung erfahren, indem ein innerer, mit einem

llalhkreifc ahfchliefsender Hof angelegt ift. an deffen heiten Stellen die Bureaus liegen.

Ueber die Grumlrifseintheilung des I. Obergefchoffes, in welchem die Gefchäftsräume der Gefell—

[shaft gelegen iind, giebt Fig. 140 den erforderlichen Auffchlufs.

Der Bau ift ganz mal‘fiv hergeltellt, und es haben Eifen und Sanditein die ausgiebigite Verwendung

gefunden. Die (iefaunntkolten haben 350000 Mark betragen.

e) Verwaltungsgebäude für Bauwei'en.

Verwaltungsgebäude für Bauwefen kommen als Ptädtifche Bauämter und bei

grofsen Baugefellfchaften vor. Verfchieden find die Erforderniffe beider nur dadurch

von einander, dafs die ftädtifchen Bauämter ein gröfseres technifches Gebiet in den

Bereich ihrer Arbeiten einbeziehen, während die Baugefellfchaften in der Regel fich

nur mit einzelnen technifchen Zweigen befaffen, dafür aber neben dem technifchen
tiefchäfte ein weit 1t'zirker ausgebildetes kaufmännifches Gefchäft betreiben miiffen.

i) Verwaltungsgebäude für flädtifche Bauämter.

Die Behandlung der technifchen Gefchäfte einer Stadt fordert zunächit eine

'l‘rennung der mit der Beauffichtigung von Privatbauten zufammenhängenden Ge—

fchiiftc, alfo der Baupolizei, von den Gefehäften, welche durch die von der Stadt

felbf’t ausgeführten Bauten lich ergeben. In der Regel find diefe Gefchäfte auch

thatfächlich von einander ganz abgefondert, fo dafs fie häufig vollitändig getrennte

Überleitungen befitzen. Manchmal ii°t der Vorfiand der Baupolizei ein ]urift, und

nur die beauffichtigenden Unterbeamten find Techniker; manchmal liegt jene fogar

unmittelbar in den Händen der l’olizeibehörde, wie Beides in grofsen Städten vor-

kommt, wiihrend in den mittleren dagegen Baupolizei und Bauausführungen dem

Stadtbauamte direct unterftellt find.
Die Gefchäftc der Bauausführung zerfallen wieder in zwei Hauptgruppen, in

die des Hochbaues und in die des Tiefbaues, denen in ganz grofsen Städten zwei
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Stadtbau—Vorftände, von denen der für den Hochbau ein Architekt, der für den Tief-

bau ein Ingenieur fein mufs, vorftehen. Hie und da ift der Tiefbau auch noch in

zwei befondere Abtheilungen gegliedert, und zwar in den. eigentlichen Tiefbau, dem

das \Vafferleitungs—, Canalifations— und Flufswefen unterfiellt fit, und in den Mittel-

bau, deffen Aufgabe es ift, Strafsen und Brücken zu bauen und zu unterhalten.

In der Regel find die ftädtifchen Bauämter mit den übrigen ftädtifchen Ver—

waltungszweigen in einem Gebäude vereinigt, und es find daher die in Rede ftehenden

Grundrifsanordnungen im I. Kapitel diefes Abfchnittes (Stadt und Rathhäufer) zu

finden. Wenn aber befondere Gebäude für die Bauämter errichtet werden, fo dürften

die nachfolgenden Betrachtungen einige Anhaltspunkte für den Entwurf abgeben.

Die Baupolizei ift am zweckrnäfsigften in das Erdgefchofs zu verlegen, da mit

diefer Behörde das Publicum befonders rege zu verkehren hat. Ein allgemeiner

Warteraum‚ in welchem der anmeldende Diener feinen Platz hat, nimmt die Be-

fucher auf. In diefem \Varteraum münden die Eingänge der Gefchäftsräume für die

Abfertigung, für die baubeauffichtigenden technifchen Beamten und für den Vorftand

der Baupolizei.
Das Zimmer des Voritandes liegt am beften neben der Abfertigung und neben

dem Archiv. Die Abfertigung empfängt die einlaufenden Sachen, übermittelt dem

Publicum die Befcheide, führt die Regiftrande etc., Preht alfo mit der Stadtbevölkerung

in regem Verkehre und mufs zu diefem Behufe einen grofsen Tifch, auf dem Zeich-

nungen ausgebreitet werden können, aufweifen, welcher das Publicum von dem Arbeits—

raume fcheidet. Letzterer wird von Schreibpulten für die Expedienten und Schreiber

eingenommen.

Die Arbeitszimmer für die baubeauffichtigenden technifchen Beamten, denen

jedem ein Stadtbezirk zugewiefen ii’t, haben aus zweifenftrigen Zimmern zu beftehen,

in welchen ein Schreibtifch und ein Zeichentifch, fammt den nöthigen Actenf‘cändern

und Kartenfchränken, unterzubringen ift. Diefe Beamten haben bei den Prüfungen

der eingegangenen Bauzeichnungen und bei den Baubeauffichtigungen nicht nur ihr

Augenmerk auf das Einhalten der baupolizeilichen Gefetze, fondern auch auf das

Einhalten der genauen Bebauungspläne im Grundrifs und Durchfchnitt zu richten,

find alfo Seitens des Mittel- und Tiefbauamtes durch Ueberreichung der nöthigen

Pläne und Befehl'üffe fiets auf dem Laufenden zu halten. Obgleich die Baupolizei

mit dem Hochbau fpeciell fich abgiebt, Pteht fie doch mit dern Hochbauamte in fait

gar keiner Verbindung, dagegen, wie aus Vorftehendem fich ergiebt, in nächf’ter

Beziehung zum Tief-, bezw. Mittelbauamte, fo dafs es durchaus wünfchenswerth

iit, wenn Baupolizei und Tief- oder Mittelbauamt in einer technifchen Spitze ver-

einigt find.
Den Räumen für die Baupolizei ifi noch ein Sitzungsfaal beizufügen und ein

Zimmer für einen ]uril’cen, der, wenn erforderlich, den Sitzungen beizuwolmen und

fich mit der Auslegung der gefetzlichen Beftimmungen zu befaffen hat.
Dem Hochbauamte find folgende Räume zuzuweifen: a) ein Bureau mit W'arte—

zimmer für den Vorf’tand; ß) ein Abfertigungs—Bureau; 7) ein Archiv; 6) ein Bureau

für die Buchführung; €) ein Bureau für jeden Baumeifter (Bauinfpector) mit daran

ftofsendem Zeichenfaal; C) ein Zimmer für einen Expedienten und Schreiber; V,) ein

Sitzungszimmer.
Das Mittelbauamt, welchem das Vermeffungs-Bureau unterfiellt ift, ift in der

Regel mit dem Tiefbauamte vereinigt und enthält aufser den beim Hochbauamte

Handbuch der Architektur. IV. 7. I I
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angegebenen Räumen 1 bis 17 für das Vermeffungs—Bureau noch: &) ein Bureau für

den Ober-geometer mit Wartezimmer-, 1.) eine Expedition; 7.) ein Archiv, und ).) die

nöthigen Zeichenfalle.

Außer diefen Räumen mufs im Verwaltungsgebäude zu ebener Erde noch die

Calle mit den feuerfeften Gewölben liegen, welche dem Publicum in bequemf’rer

\Veife zugänglich zu machen ill, fo wie ein Bureau für die Rechnungs—Revifion.

In mittleren und kleineren Städten, in denen eine einzige technifche Spitze

vorhanden ill, können die oben angegebenen Räume fehr zufammengezogen werden.

Dann ift es wünfchenswerth, die fämmtlichen Gefchäftszimmer in ein Gefchofs zu

verlegen, da hierdurch dem oberflen Beamten der Ueberblick und die Auff1cht über

das ihm untergebene Perfonal fehr erleichtert wird. Es ift alsdann fehr erwünfcht,

dem Publicum einen größeren Raum als VVarteraum zu öffnen, um den fich fämmt—

liche Bureaus herumlegen.

33 Verwaltungsgebäude für Baugefellfchaften.

Solche Gefchäftshäufer dienen halb kaufmännifchen, halb technifchen Zwecken.

Das kaufmännifche Ziel, Geld zu verdienen, hat hier die Oberhand: das technifche

Gefchäft ift grundfätzlich mehr untergeordnet. Wir dürfen daher erwarten, hier einen

kaufmännifchen und einen technifchen Director zu finden. Da aber der Kaufmann

ohne tüchtige technifche Kenntniffe in Gefchäften, welche fich nur mit Bauausführungen

abgeben, kaum hervorragend wird wirken können, fo ift fiets vorzuziehen, einen

Techniker mit tüchtigem kaufmännifchen Gefchicke an die Spitze zu fiellen, dem

dann ein Kaufmann und öfters auch ein ]urift berathend und helfend zur Seite flehen.

In diefen Vernaltungsgebäuden fpielt der Verkehr mit dem Publicum eine

Hauptrolle. Man wird wieder am z1veckmäfsigften einen allgemeinen \Varteraum

anordnen, der mit der Caffe, mit dem Bureau des technifchen und kaufmännifchen

Vorftandes in directer Verbindung Iteht. Die Räume für das kaufmännifche Ge«

fchäft mit Calle, Buchführung etc. müffen eben fo eng mit einander verbunden fein,

wie die Räume für die technifche Verwaltung. Im Uebrigen gilt, bezüglich der

Anordnung der Räume, das unter 1 Gefagte auch hier.
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5. Kapitel.

Leichenfchauhäufer.

Von Dr. EDUARD SCHMITT.

Leichenfchauhäufer oder 1V[orguen find Gebäude, in denen die Leichen un- z'55-k
WCC

bekannter Verunglückter, Selbflmörder etc., die im Flufs oder fonft gefunden find, und

einige Tage zum Zwecke der Feflftellung ihrer Perfönlichkeit öffentlich ausgefiellt E'f°fd"“me-

werden.
.llorgue nannte man früher in Paris ein kleines Zimmer am Eingange der Gefängniffe, wohin man

zunächf’t die Sträflinge brachte, um fie von den Stockmeiftern beaugenfcheinigen zu laffen.

Diefe Bezeichnung überging auf ein an der Südoftfpitze der die", auf dem quai de 1'A1'clzeväc/zt',

gelegenes Gebäude, wo die in der Seine oder auf den Strafsen der Hauptfiadt und der umliegenden Ort-

fchaften gefundenen Leichname unbekannter Perfonen drei Tage lang zur Schau ausgelegt bleiben, wenn

fie nicht in kürzerer Frift erkannt und abverlangt werden.

Naturgemäfs liegt nur in den gröfsten Städten das Bedürfnifs nach derartigen

Gebäuden vor, und thatfächlich find auch blofs die Leichenfchauhäufer zu Paris und

zu Berlin bekannt geworden.
Dem Hauptzwecke folcher Anlagen entfprechend, werden in einem Leichenfchau-

haufe vor Allem folgende zwei Räume vorhanden fein müffen:
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1‘) die Leichenfchauhalle, d. i. der Raum, worin die Leichen zur öffentlichen

Befichtigung in geeigneter \Veife ausgef’tellt werden, und

2‘ der unmittelbar vor diefer Halle befindliche, dern Publicum zugängliche

Raum, von erfterer durch eine Glaswand getrennt, den man Befichtigungsraum

nennen konnte. '
Weiters find erforderlich:

3\ ein Raum, in den die eintreffenden Leichen zunächft verbracht werden;

4‘i ein Raum für Entkleidung und Reinigung der Leichen;

5> ein Raum, worin das in den Kleidern etwa befindliche Ungeziefer unfchädlich

gemacht wird, fei es durch Desinficiren, fei es durch Verbrennen derfelben;

6) eine Kleiderkammer, d. i. ein Raum für längeres Aufbewahren von Kleidern

folcher unbekannten Todten, deren Perfönlichkeit während der Dauer der Schau-

ftellung nicht hat feft gefiellt werden können, fo dafs eine Erkennung diefer Perfonen

auch noch nach längerer Zeit zu ermöglichen iit;

7) Räume für medicinifche und ehemifche Unterfuchungen: Obductions—, bezw.

Secir-Saal, Laboratorium etc.;

SW Raum für liinfargung der Leichen und Sarg-Magazin;

9} Räume für den Vorfteher und fonftige Beamten der Anitalt, für die Nacht-

wache, für die Polizei etc.

103 Mafchinen- und andere Nebenräunäe.

Soll das Leichenfchauhaus noch anderen, als den Eingangs angeführten Zwecken

dienen, wie z. B. in Berlin, fo kommen noch anderweitige Räume hinzu.

Wie aus dem im vorhergehenden Artikel Gefagten hervorgeht, werden Leichen-

fchauhalle und Befrehtigungsraum für das Publicum in der Grundrifsanlage eines

Leichenfchauhaufes eine hervorragende Stellung einzunehmen haben; die Räume,

welche zur Behandlung der ankommenden Leichen dienen, find von denjenigen, in

welche die Leichen nach bewirkter Schauitellung gelangen, möglichft zu trennen.

Es if’t ferner darauf zu fehen, dafs die Zu- und Abfahrt der Leichen auf der Rück—

feite des Gebäudes, den Blicken von Zufchauern thunlichft entzogen, gefchieht,

wiihrend der Befrchtigungsraum für das Publicum an der Vorderfeite gelegen und

für letzteres leicht zugänglich fein mufs.

Der Raum, worin das Desinficiren, bezw. Verbrennen der Kleider fiattfindet,

foll dem Leichcnwafchraum thunlichft nahe liegen, damit jedes weitere Herumtragen

der mit Ungeziefer behafteten Kleider im Gebäude vermieden wird.

\\'ie im L'ebrigen die Anordnung der verfchiedenen Räume f1ch geftaltet, ift

aus den in Art. 160 u. 161 aufgenommenen Beifpielen zu erfehen.

Ob die Leichen unmittelbar nach ihrem Eintreffen im Schauhaufe und vor ihrer

Schaultellung einer Reinigung zu unterziehen find, läfft fich allgemein nicht bejahen,

da durch das \\'afchen etc. derfelben irgend welche für die gerichtliche Unterfuchung

und für die \\'iedererkennung wichtigen Anhaltspunkte verloren gehen können.

l“lillgcgcn ift unbedingt erforderlich, dafs für die Confervirung oder Erhaltung

der Leichen in geeigneter \\’eife Sorge getragen wird. Hierbei if’c in der Regel die

Anwendung von chemifchen Mitteln völlig ausgefchloffen, in Rücklicht auf die ge-

richtliclrmedicinifchen Unterfuchungen, welche nicht zulaffen, dafs chemifche Stoffe

äußerlich oder innerlich mit der Leiche in Berührung kommen.

Falt allgemein wird gegenwärtig die Abkühlung der Leichen für den fraglichen

Zweck als geeignetl‘tes Verfahren erachtet. In Berlin werden die Leichen in der



Schauhalle in einer Temperatur von nahezu Null Grad aufgeltellt und erhalten. In
Paris hingegen wird die Abkühlung viel weiter getrieben, indem man dort die ent—
kleideten Leichen zunächfi in die fog. Gefrierzellen bringt, wo man fie während
24 Stunden einer Kälte von —— 10 bis — 15 Grad C. ausfetzt, fie alsdann in die
Schauhalle bringt, wo eine Temperatur von unter Null Grad erhalten wird.

Die Abkühlung der Leichen bewirkt, dafs die Verwefung derfelben unterbrochen, dafs die weitere
Entwickelung der Fäulnifskeime verhindert wird und dafs die Leichen, wenn erforderlich, in die für die
Obduction nöthige höhere Temperatur gebracht werden können, ohne dafs der Verwefungsvorgang fofort
wieder beginnt.

Eine bemerkenswerthe Veränderung der Leichen, welche deren Erkennung oder Obduction er—
fchweren würde, findet durch das Abkühlen, bezw. durch das Gefrierverfahren nicht fiatt. In Paris werden
für gewiffe Obductionen die gefrorenen Leichen wieder aufgethaut, anderenfalls ohne Weiteres beerdigt.

In Berlin glaubte man Anfangs, innerhalb der Leichenfchauhalle eine Temperatur von + 5 bis
+ 6 Grad C. anftreben zu follen, da erfahrungsgemäß Leichen bei diefem \Värmegrad längere Zeit frifch
bleiben. Indeffen zeigten die in der Parifer Mprgue mit der Erhaltung von Leichen gemachten Verfuche,
dafs man die Temperatur auf 0 bis + 2 Grad C. herabzufetzen habe.

Das Abkühlen, bezw. das Gefrierverfahren gefchieht mit Hilfe der bekannten
Kälteerzeugungsmafchinen.

Die Leichenfchauhalle bildet entweder einen einzigen und ungetheilten Raum
(wie in Paris), oder fie ift in kleinere Abtheilungen oder Zellen für je 2 bis 3 Leichen
getrennt (wie in Berlin). Letztere Anordnung hat zunächit den Zweck, dafs eine
abwechfelnde Benutzung und Reinigung der einzelnen Zellen ermöglicht wird; fie
bietet aber auch noch den Vortheil dar, dafs man nicht immer den ganzen Hallen—
raum auf der erforderlichen niedrigen Temperatur zu erhalten braucht, fondern nur,
dem jeweiligen Beitande an Leichen entfprechend, die nothwendige Zahl von Leichen-
zellen abkühlt.

Seitliche Fenf’cer und Beleuchtung von oben wirken in Rückficht auf die Tem-
peratur des Hallenraumes Pcets ungünftig ein. Defshalb hat man in Paris nur eine
Erhellung vom Befichtigungsraume aus, mit Hilfe der trennenden Glaswand, in An-
wendung gebracht; doch ift hierbei die Beleuchtung der Leichen, vom Rücken des
Publicums her, ungeachtet eines aufgef’cellten Wandfchirmes und beweglicher, vor
den Glaswänden angebrachten Vorhänge, keine gute; die Spiegelung der Scheiben
erfchwert die Durchficht durch die Glaswand bedeutend.

Im Berliner Leichenfchauhaus wird hingegen jede der 7 Schauzellen durch
Deckenlicht erhellt; ferner ift jede Zelle nicht nur nach vom, fondern auch gegen
die benachbarten Zellen durch Glaswände abgefchloffen.

Die dem Befichtigungsraume zugewendete Glaswand der Schauhalle wird am
heiten doppelt angeordnet, um dem Einflufs der Aufsenwärme zu begegnen. Eben
fo find Umfaffungswände und Decke des Hallenraumes in geeigneter Weife zu ifoliren.

Auch Lüftungs-Einrichtungen, bezw. die damit verbundene Lufterneuerung,
bringen eine Erhöhung der Temperatur in der Schauhalle hervor, was unerwünfcht
if’c. In Paris findet aus diefem Grunde keinerlei Lüftung des Hallenraumes fiatt,
und es foll, weil die Leichen im gefrorenen Zuitande ausgeftellt find, die Luft ver-
hältnifsmäfsig rein fein. In Berlin find die einzelnen Schauzellen an den Abfauge-
fchlot des Keffelfchorniteines angefchloffen, fo dafs ftets eine geringe Lüftung der—
felben durch die Thüren erfolgt und ein Uebertritt der fchlechten Luft aus den
Schauzellen in den angrenzenden Flur im Allgemeinen ausgefchloffen ift.

Die Leichen werden auf fchräg geflellten (nach der Glaswand zu gefenkten)
Platten aus Marmor oder Eifen ausgeitellt.

i 59.
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fchauhalle.


